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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Von der Rechtslehre als ungeschriebenes Grundrecht anerkannt, wird das Recht auf
Existenzsicherung möglicherweise neu in der Verfassung (Art. 48 BV) verankert
werden. Im Auftrag der nationalrätlichen Kommission für soziale Sicherheit und
Gesundheit schickte der Bundesrat eine entsprechende Vorlage in die
Vernehmlassung. Gemäss Vorentwurf soll jede Person in Notlagen Anspruch auf soviel
Sozialhilfe haben, wie sie für ein menschenwürdiges Leben braucht. Die Sozialhilfe soll
als "Netz unter dem Netz" dienen, dort wo der Schutz der Sozialversicherungen gegen
abschliessend definierte Risiken oder Ereignisse wie Tod, Unfall, Krankheit, Invalidität
oder das Erreichen einer bestimmten Altersgrenze nicht zum Tragen kommt, wo aber
andere Formen von Bedürftigkeit auftreten können, beispielsweise als Folge von
Langzeitarbeitslosigkeit oder aufgrund fehlender Alimentenzahlungen. In der
Vernehmlassung lehnten die meisten Kantone, die Wirtschaftsverbände, FDP und SVP
eine Verankerung des Grundrechts auf Existenzsicherung in der Verfassung ab und
sprachen sich für die heutige föderale Regelung aus, die sich bewährt habe.
Befürwortet wurde der Vorschlag hingegen von der CVP und der SP sowie von den
Hilfswerken. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.08.1995
MARIANNE BENTELI

In einem Leitentscheid anerkannte das Bundesgericht erstmals ausdrücklich ein
ungeschriebenes Verfassungsrecht auf ein Minimum an staatlicher Fürsorge, das aus
der persönlichen Freiheit und aus der Menschenwürde abgeleitet wird. Auch wer durch
sämtliche sozialen Sicherheitsnetze gefallen ist, soll keine Bettelexistenz führen
müssen. Praktisch bedeutsam wird die Anerkennung dieses Grundrechtes vorwiegend
in Ausnahmefällen, in denen die zahlreichen Gesetze von Bund, Kantonen und
Gemeinden den Notbedarf einer Person nicht decken. Das Urteil wurde von drei
Staatenlosen erfochten, denen der Kanton Bern aufgrund ihrer prekären
fremdenpolizeilichen Situation Fürsorgeleistungen verweigert hatte. 2

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 28.10.1995
MARIANNE BENTELI

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Die grosse Kammer überwies ein vor allem von der SP und der CVP getragenes Postulat
Widmer (sp, LU), welches den Bundesrat einlädt, die Einführung eines Bonus bei der
AHV für Freiwilligenarbeit im Sozialbereich zu prüfen. Diese Gutschrift soll Personen
gewährt werden, die nicht erwerbstätig sind oder deren Einkommen nicht zum Bezug
der AHV-Maximalrente berechtigt. 3

POSTULAT
DATUM: 09.10.1998
MARIANNE BENTELI

Ergänzungsleistungen (EL)

Nur als Postulat überwiesen wurde eine Motion Keller (cvp, AG), welche eine
Verbesserung der Ergänzungsleistungen und eine einheitliche zehnjährige Karenzfrist
für Ausländer und Flüchtlinge verlangte. 4

MOTION
DATUM: 22.06.1990
MARIANNE BENTELI
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Krankenversicherung

Im Juni 2019 reichte Roberto Zanetti (sp, SO) eine Motion mit dem Titel
«Ersatzleistungen für befristete Drittbetreuungskosten infolge krankheits- oder
unfallbedingter Unfähigkeit zur Betreuung von betreuungsbedürftigen Personen» ein,
der von allen sechs amtierenden Ständerätinnen mitunterzeichnet worden war. Trotz
sperrigem Titel sei der Inhalt des Vorstosses sehr einfach, erklärte er dem Ständerat in
der Herbstsession 2019. Wenn einer von zwei arbeitstätigen Ehepartnern mit Kindern
aufgrund eines Unfalls oder einer Krankheit über eine gewisse Zeit ausfalle, benötige
die Familie eine Lösung für die Kinderbetreuung. Entweder kümmere sich der andere
Ehepartner oder die andere Ehepartnerin um die Kinder und gehe nicht mehr arbeiten
– was üblicherweise nicht sehr einfach einzurichten sei –, man finde eine Lösung im
Familien- oder Bekanntenkreis oder die Eltern müssten eine
Drittbetreuungsmöglichkeit suchen – was jedoch je nach Dauer des Ausfalls sehr teuer
sein könne. So koste eine nichtsubventionierte Kita-Betreuung an fünf Tagen pro
Woche für einen Monat in den meisten Kantonen zwischen CHF 2200 und 2700. Diese
Drittbetreuungskosten stellten somit ein «Loch im Netz der sozialen Sicherheit» dar,
das «eine Mittelstandsfamilie an den Rand des Ruins bringen» könne und das folglich
gestopft werden müsse. 
Der Bundesrat anerkannte zwar die Problematik, sah deren Lösung jedoch nicht auf
Bundesebene. Einerseits gebe es private oder öffentliche Entlastungs- und Notdienste
sowie private Möglichkeiten der Kostendeckung wie eine Privatversicherung,
andererseits sei die Lösung dieses Problems aufgrund des Subsidiaritätsprinzips Sache
der Kantone und Gemeinden. Mehr Unterstützung erfuhr der Vorstoss im Ständerat
durch einen Ordnungsantrag von Brigitte Häberli-Koller (cvp, TG), mit dem sie die
Überweisung des Vorstosses zur Vorprüfung an die zuständige Kommission beantragte.
Stillschweigend nahm die kleine Kammer den Ordnungsantrag an. 5

MOTION
DATUM: 12.09.2019
ANJA HEIDELBERGER
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